
Marktplatz 23, 91710 Gunzenhausen 

Bekanntmachung Nr. 10/2023 

Vollzug des Baugesetzbuches (BauGB); 
39. Änderung des rechtswirksamen Flächennutzungsplanes Altmühlsee,  
Teilplan Gunzenhausen, zur Änderung der Art der baulichen Nutzung  
von einer Fläche für die Landwirtschaft in eine gewerbliche Baufläche 
auf den Grundstücken Flur-Nrn. 199 (Teilfläche) und 200, beide 
Gemarkung Cronheim

Das Landratsamt Weißenburg-Gunzenhausen hat mit Bescheid vom 02.01.2023 die 
39. Änderung des Flächennutzungsplanes Altmühlsee, Teilplan Gunzenhausen, im 
Bereich der Grundstücke Flur-Nrn. 199 (Teilfläche) und 200, Gemarkung Cronheim, 
gemäß § 6 Baugesetzbuch (BauGB) genehmigt.  

Parallel zur Änderung des Flächennutzungsplanes wurde für die Grundstücke Flur-Nrn. 
199 (Teilfläche) und 200, beide Gemarkung Cronheim, der vorhabenbezogene 
Bebauungsplan „2. Erweiterung des Betriebes Fa. Rupp“ aufgestellt.  

Die Erteilung der Genehmigung wird hiermit gemäß § 6 Abs. 5 BauGB ortsüblich 
bekannt gemacht. Mit dieser Bekanntmachung wird die Änderung des 
Flächennutzungsplanes gemäß § 6 BauGB wirksam. Jedermann kann die Planunterlagen 
zur Änderung des Flächennutzungsplanes, die Begründung mit Umweltbericht sowie die 
zusammenfassende Erklärung über die Art und Weise, wie die Umweltbelange und die 
Ergebnisse der Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung im 
Flächennutzungsplanänderungsverfahren berücksichtigt wurden und aus welchen 
Gründen der Plan nach Abwägung mit den geprüften, in Betracht kommenden 
anderweitigen Planungsmöglichkeiten gewählt wurde, im Rathaus der Stadt 
Gunzenhausen – Bauverwaltung –, Zimmer 28 (II. Obergeschoss), Marktplatz 23, 
91710 Gunzenhausen, während der allgemeinen Dienststunden einsehen und über 
deren Inhalt Auskunft verlangen. 



Die allgemeinen Dienstzeiten sind: 
Mo., Di.  8 – 12 Uhr, 14 – 16 Uhr 
Mi.         8 – 12 Uhr 
Do.         8 – 12 Uhr, 14 – 17 Uhr 
Fr.          8 – 12:30 Uhr 

Hinweis gemäß § 44 BauGB: 

Es wird auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB 
hingewiesen.  

Danach erlöschen Entschädigungsansprüche für nach den §§ 39 bis 42 BauGB 
eingetretene Vermögensnachteile, wenn nicht innerhalb von drei Jahren nach Ablauf des 
Kalenderjahres, in dem die Vermögensnachteile eingetreten sind, die Fälligkeit des 
Anspruchs herbeigeführt wird. 

Hinweis gemäß § 215 BauGB: 

Unbeachtlich werden 

1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung der 
dort bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften, 

2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung der 
Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplans und des 
Flächennutzungsplans und 

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs, 

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des vorstehenden 
Flächennutzungsplanes schriftlich gegenüber der Stadt Gunzenhausen unter Darlegung 
des die Verletzung oder den Mangel begründeten Sachverhalts geltend gemacht worden 
sind. Dies gilt entsprechend wenn Fehler nach § 214 Abs. 2a BauGB beachtlich sind. 

Stadt Gunzenhausen 
- Stadtbauamt – 

Es gilt die amtliche Bekanntmachung durch 
Aushang bei der Stadt Gunzenhausen sowie 
durch die Veröffentlichung im Altmühl-Boten 


